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Steuern und Sozialversicherung

Einspruch

Rücknahme außerhalb der Drei-Tages-Fiktion

Gutscheine und Geldkarten

BMF gewährt Übergangsfrist bei

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

allzu gern erklärt die Finanzverwaltung in einer Betriebsprüfung eine

komplette Buchführung als nicht ordnungsgemäß, nur weil kleinere

Mängel vorhanden sind. Dies ist aber nicht rechtens. Das wusste man

schon lange, nun ist es amtlich!

So hat das FG Münster mit Urteil vom 9.3.2021 (Az: 1 K 3085/17 E,

G, U) klargestellt, dass geringfügige Mängel der Kassenführung keine

über die konkrete Auswirkung dieser Mängel hinausgehen

Hinzuschätzungen rechtfertigen.

Im Streitfall waren an neun Tagen Kassenbewegungen lediglich

verspätet verbucht worden. Zudem waren an fünf Tagen Barumsätze

von insgesamt unter 100 Euro versehentlich nicht verbucht worden.

Es sind also in einem Prüfungszeitraum ca. 1.095 Kalendertagen an

insgesamt 14 Tagen Kleinigkeiten schief gelaufen.

Als Reaktion auf diese Kleinigkeiten wollte der Fiskus die

Buchführung komplett verwerfen. Der Prüfer begehrte dabei

Hinzuschätzungen auf das Dreifache (!) der erklärten Gewinne.

Erst das FG stoppte diesen Wahnsinn. So darf wegen der

festgestellten Mängel nicht direkt die ganze Buchführung verworfen

werden. Dies ergibt sich zum einen aus der geringen Häufigkeit der

Mängel im Verhältnis zu den gesamten Geschäftsvorfällen und zum

anderen aus der geringen Gewinnauswirkung von weniger als 100

Euro.

Die Lösung des Gerichts lautete daher wie folgt: Selbstverständlich

kommt es aufgrund der festgestellten Kassenprüfungsmängel zu

einer Hinzuschätzung, welche das Gericht auf 100 Euro begrenzte.

Damit kann man sicherlich leben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre.

Großmann & Zacher Steuerberatungskanzlei

Preußerstraße 18 , 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190 | Telefax: +49 346-1541915

www.grossmann-zacher.de

bernadett.grossmann@grossmann-zacher.de
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Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.11.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.11. für den Eingang der

Zahlung.

15.11.

■
Gewerbesteuer

■
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.11. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge November 2021

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig.

November Juli ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der

26.11.2021.

Einspruch: Rücknahme außerhalb der

Drei-Tages-Fiktion

Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) hat – soweit ersichtlich – als

erstes Finanzgericht zu der Frage Stellung genommen, ob eine

Einspruchsrücknahme (§ 362 Absatz 1 Abgabenordnung – AO) auch

dann noch bis zum Ablauf des Tages des tatsächlichen Zugangs der

verbösernden Einspruchsentscheidung wirksam ist, wenn deren

Bekanntgabe nach Ablauf der Drei-Tages-Frist des § 122 Absatz 2 Nr.

1 AO erfolgt. Zuvor hatte der Bundesfinanzhof (BFH) bereits mit

Urteil vom 26.02.2002 (X R 44/00) entschieden, dass – bei Zugang

der verbösernden Einspruchsentscheidung innerhalb der

Drei-Tages-Bekanntgabefrist des § 122 Absatz 2 Nr. 1 AO – eine

vorherige Kenntnis des Inhalts unschädlich und Rücknahme des

Einspruchs noch bis zum Ablauf der Drei-Tages-Frist zulässig ist.

Im zugrunde liegenden Fall hatten die steuerlichen Berater des

Klägers – nach vorheriger Androhung einer Verböserung durch das

beklagte Finanzamt – den Einspruch am 22.10.2019 (Faxeingang

beim Finanzamt um 18.57 Uhr) zurückgenommen. Nachdem das

Finanzamt den Kläger auf die vermeintlich zuvor erfolgte

Bekanntgabe mit Ablauf des drittens Tages nach der Aufgabe zur

Post (21.10.2019) und die Unwirksamkeit der Rücknahme

hingewiesen hatte, erbrachten die steuerlichen Berater den

Nachweis, dass die Einspruchsentscheidung erst am 22.10.2019

tatsächlich in ihrem Büro eingegangen war. Der genaue Zeitpunkt

des Zugangs innerhalb des Tages konnte nicht festgestellt werden.

Das Finanzamt ging jedoch davon aus, dass der tatsächliche Zugang

der Einspruchsentscheidung jedenfalls vor dem Eingang der

Rücknahme erfolgt sein müsse und lehnte aufgrunddessen eine

Aufhebung der Einspruchsentscheidung ab. Selbst bei Wirksamkeit

der Rücknahme müsse die Einspruchsentscheidung bestehen bleiben,

denn hierin sei gleichzeitig eine ändernde Festsetzung nach § 173

Absatz 1 Nr. 1 AO zu sehen, die noch vor Ablauf der

Festsetzungsverjährungsfrist erfolgt sei.

Der Kläger vertrat dagegen die Auffassung, dass eine Rücknahme aus

Gleichbehandlungsgründen auch bei Bekanntgabe außerhalb der

Drei-Tages-Frist noch bis zum Ablauf des Zugangstages möglich sein

müsse. In der verbösernden Einspruchsentscheidung sei zugleich kein

Änderungsbescheid zu sehen. Ein solcher könne auch nicht mehr

ergehen, weil die reguläre Festsetzungsfrist bereits abgelaufen und

Festsetzungsverjährung nur wegen des zuvor noch laufenden

Einspruchsverfahrens noch nicht eingetreten sei (§ 171 Absatz 3a

AO).

Das FG Niedersachsen hat der Klage stattgegeben. Aus

teleologischen, gesetzessystematischen und letztlich auch

verfassungsrechtlichen Erwägungen heraus sei es geboten, § 362

Absatz 1 AO in Verbindung mit § 122 Absatz 2 AO so auszulegen,

dass eine Rücknahme des Einspruchs zur Vermeidung einer

verbösernden Einspruchsentscheidung auch dann noch bis zum

Ablauf des Bekanntgabetages wirksam ist, wenn der tatsächliche

Zugang außerhalb der Drei-Tages-Frist des § 122 Absatz 2 AO

erfolgt.
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Das FG geht davon aus, dass der Gesetzgeber in der Vorschrift des §

362 Absatz 1 AO, die die Rücknahme eines Einspruchs "bis zur

Bekanntgabe der Entscheidung über den Einspruch" ermöglicht, durch

die Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe den Ablauf des

Tages der Bekanntgabe gemeint hat und nicht den stunden-,

minuten- und sekundengenauen Zeitpunkt des tatsächlichen

Zugangs. Da die Verfahrensordnung ein Festhalten eines exakten

Zugangszeitpunktes nicht vorsieht und dieses von den Beteiligten

daher in der Regel auch nicht vorgenommen wird, würde eine andere

Auslegung im Übrigen letztlich immer darauf hinauslaufen, dass im

Konfliktfall eine Entscheidung über die Wirksamkeit der Rücknahme

mangels tatsächlicher Feststellungen zu einer Beweislastfrage würde.

Eine solche Gesetzesauslegung, die als Folge in der Rechtsanwendung

nicht praktisch handhabbar ist und – abgesehen von krassen

Ausnahmefällen – in Konfliktfällen nur zu Beweislastentscheidungen

führen kann, könne, so das FG, gerade auch angesichts des

Gesetzeszwecks des § 362 Absatz 1 AO nicht dem Willen des

Gesetzgebers entsprechen. Das FG hat schließlich ausgeschlossen,

dass eine verbösernde Einspruchsentscheidung gleichzeitig ein

Änderungsbescheid nach § 173 Absatz 1 Nr. 1 AO ist.

Es hat die Revision zugelassen, da die streitentscheidenden

Rechtsfragen noch nicht Gegenstand der Finanzrechtsprechung

gewesen sind. Das Aktenzeichen beim BFH lautet IX R 16/21.

Finanzgericht Niedersachsen, Gerichtsbescheid vom 03.05.2021, 9 K

168/20

Gutscheine und Geldkarten: BMF gewährt

Übergangsfrist bei

Die Abgrenzung zwischen Geldleistungen und Sachbezügen wurde

zum 01.01.2020 neu geregelt. Gutscheine und Geldkarten, die

ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen

berechtigen, müssen laut Deutschem Steuerberaterverband (DStV),

um als Sachbezug eingestuft zu werden, seitdem bestimmte Kriterien

des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. Das

Bundesfinanzministerium gewähre nun nachträglich eine

Übergangsfrist bis Ende 2021.

Sachbezüge seien beliebte "Goodies" zum Gehalt, so der DStV.

Überstiegen sie monatlich nicht 44 Euro (ab 2022: 50 Euro), kämen

sie sogar steuerfrei daher. Umso mehr Unruhe sei in der Praxis

entstanden, als 2020 die gesetzlich modifizierte Regelung zur

Abgrenzung von Geldleistungen und Sachbezügen in Kraft getreten

sei. Danach heiße es für Gutscheine und Geldkarten, die

ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen

berechtigen: Um als Sachbezug zu gelten und damit gegebenenfalls

von der Steuerfreiheit profitieren zu können, müssten sie die

Kriterien des § 2 Absatz 1 Nr. 10 ZAG erfüllen.

Was nun genau darunter zu verstehen war, blieb laut DStV lange

unklar und machte die Praxis zunehmend nervös. Der Verband habe

angesichts der Rechtsunsicherheiten eine

Nichtbeanstandungsregelung angeregt. Schließlich hätten sich die

Koalitionsfraktionen im Rahmen der Beratungen zum

Jahressteuergesetz 2020 für eine vorübergehende zeitliche

Nichtbeanstandungsregelung für so genannte Open-Loop-Karten

ausgesprochen. So hätten nicht zuletzt Kartenanbieter zur

Umstellung ihrer Produkte Zeit (BT-Drs. 19/25160, 139).

Das BMF sei der Einigung der Koalitionsfraktionen nachgekommen.

In einem Schreiben vom 13.04.2021 (IV C 5 - S 2334/19/10007 :002)

lege es fest, dass Gutscheine und Geldkarten erst ab dem 01.01.2022

die entsprechenden Voraussetzungen des ZAG erfüllen müssen, um

weiterhin als Sachbezug gelten zu können.

Dies gelte allerdings nur für solche Gutscheine und Geldkarten, die

ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen

berechtigen, betont der DStV. Verfügen Karten zum Beispiel über

eine Barauszahlungsfunktion, könnten sie nicht von der

Übergangsregelung profitieren. Sie gölten stattdessen ab 2020 als

Geldleistung.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 03.05.2021
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Unternehmer

Betriebsschließung wegen "Lockdowns": Arbeitgeber

muss keine Arbeitsentgelte zahlen

Muss der Arbeitgeber seinen Betrieb aufgrund eines staatlich

verfügten allgemeinen "Lockdowns" zur Bekämpfung der

Corona-Pandemie vorübergehend schließen, trägt er nicht das Risiko

des Arbeitsausfalls und ist nicht verpflichtet, den Beschäftigten

Vergütung unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzugs zu zahlen.

Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden.

Die Beklagte betreibt einen Handel mit Nähmaschinen und Zubehör

und unterhält in Bremen eine Filiale. Dort ist die Klägerin seit Oktober

2019 als geringfügig Beschäftigte gegen eine monatliche Vergütung

von 432 Euro im Verkauf tätig. Im April 2020 war das Ladengeschäft

aufgrund der "Allgemeinverfügung über das Verbot von

Veranstaltungen, Zusammenkünften und der Öffnung bestimmter

Betriebe zur Eindämmung des Coronavirus" der Freien Hansestadt

Bremen vom 23.03.2020 geschlossen. Deshalb konnte die Klägerin

nicht arbeiten und erhielt auch keine Vergütung.

Mit ihrer Klage hat sie die Zahlung ihres Entgelts für den Monat April

2020 unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzugs begehrt. Sie

meint, die Schließung des Betriebs aufgrund behördlicher Anordnung

sei ein Fall des von der Beklagten als Arbeitgeberin zu tragenden

Betriebsrisikos. Dagegen hat die Beklagte geltend gemacht, die von

der Stadt Bremen zur Pandemiebekämpfung angeordneten

Maßnahmen beträfen das allgemeine Lebensrisiko, das nicht

beherrschbar und von allen gleichermaßen zu tragen sei.

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Die vom

Landesarbeitsgericht zugelassene Revision der Beklagten hat Erfolg.

Die Klägerin habe für den Monat April 2020, in dem ihre

Arbeitsleistung und deren Annahme durch die Beklagte aufgrund der

behördlich angeordneten Betriebsschließung unmöglich war, keinen

Anspruch auf Entgeltzahlung unter dem Gesichtspunkt des

Annahmeverzugs, so das BAG.

Der Arbeitgeber trage nicht das Risiko des Arbeitsausfalls, wenn – wie

hier – zum Schutz der Bevölkerung vor schweren und tödlichen

Krankheitsverläufen infolge von SARS-CoV-2-Infektionen durch

behördliche Anordnung in einem Bundesland die sozialen Kontakte

auf ein Minimum reduziert und nahezu flächendeckend alle nicht für

die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Einrichtungen

geschlossen werden.

In einem solchen Fall realisiere sich kein in einem bestimmten

Betrieb angelegtes Betriebsrisiko. Die Unmöglichkeit der

Arbeitsleistung sei vielmehr Folge eines hoheitlichen Eingriffs zur

Bekämpfung einer die Gesellschaft insgesamt treffenden

Gefahrenlage.

Es sei Sache des Staates, so das BAG, gegebenenfalls für einen

adäquaten Ausgleich der den Beschäftigten durch den hoheitlichen

Eingriff entstehenden finanziellen Nachteile – wie es zum Teil mit

dem erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld erfolgt ist – zu

sorgen. Soweit ein solcher – wie bei der Klägerin als geringfügig

Beschäftigter – nicht gewährleistet ist, beruhe dies auf Lücken in

dem sozialversicherungsrechtlichen Regelungssystem. Aus dem

Fehlen nachgelagerter Ansprüche lasse sich jedoch keine

arbeitsrechtliche Zahlungspflicht des Arbeitgebers herleiten.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13.10.2021, 5 AZR 211/21

Betriebsschließungsversicherung: Keine

Eintrittspflicht bei Betriebsschließung infolge von

COVID 19

Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) Bremen hat in zwei

Verfahren, die identische Versicherungsbedingungen zum

Gegenstand hatten, die Einstandspflicht einer

Betriebsschließungsversicherung für die Folgen der

Corona-Pandemie im Bereich der Gastronomie abgelehnt.

Mitte März 2020 mussten aufgrund des ersten Lockdowns

gastronomische Betriebe geschlossen werden. Einige der Betreiber

hatten bereits Jahre zuvor so genannte

Betriebsschließungsversicherungen abgeschlossen, die im Fall von

Betriebsunterbrechungen aufgrund des Auftretens übertragbarer

Krankheiten Ersatz des Einnahmeausfalls beziehungsweise für den

Verlust von Waren leisten sollen.

In den Versicherungsbedingungen dieser Verträge sind einzelne

Krankheiten beziehungsweise Krankheitserreger benannt, die – falls

sie zu einer Schließungsanordnung der Behörden führen – den

Anspruch auf die Versicherungsleistung begründen. Nicht genannt

sind die COVID-19-Erkrankung beziehungsweise das

SARS-CoV-2-Virus.
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Das OLG Bremen hat entschieden, dass die Regelungen der

streitgegenständlichen Versicherungsverträge abschließend zu

verstehen sind und nicht auf die Corona-Erkrankung angewendet

werden können. Damit bestehe keine Leistungspflicht der verklagten

Versicherung. Zur Begründung hat das OLG ausgeführt, dass die

Versicherungsbedingungen eindeutig im entschiedenen Sinne

auszulegen seien und auch einer gesetzlich vorgesehenen Kontrolle

nach dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

standhielten, sie also die Versicherungsnehmer nicht unangemessen

benachteiligten.

Das OLG hat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Das

Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig.

Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen, Urteil vom 16.09.2021, 3 U

009/21, nicht rechtskräftig

Massenentlassungen auch bei Vielzahl

krankheitsbedingter Kündigungen

Um anzeigepflichtige Massenentlassungen kann es sich auch bei einer

Vielzahl zeitgleicher krankheitsbedingter Kündigungen handeln. Denn

der Gesetzgeber habe die ausdrückliche Anregung im

Gesetzgebungsverfahren, personen- und verhaltensbedingte

Entlassungen von der Anzeigepflicht auszunehmen, nicht aufgegriffen,

so das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf.

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit zweier krankheitsbedingter

Kündigungen. Der Kläger ist seit dem 15.04.2008 bei der Beklagten

als Luftsicherheitsassistent in einem 6-2-Schichtsystem beschäftigt.

Diese erbringt als Dienstleisterin Sicherheitsdienstleistungen am

Flughafen Düsseldorf und beschäftigt in der Regel mehr als 500

Arbeitnehmer. Der Kläger war nach dem Vortrag der Beklagten im

Jahr 2018 61 Tage, in 2019 74 Tage und in 2020 45 Tage

arbeitsunfähig erkrankt. Am 27.11.2020 kündigte die Beklagte das

Arbeitsverhältnis des Klägers zum 30.04.2021. Insgesamt sprach sie

im Zeitraum vom 25.11.2020 bis zum 22.12.2020 34 Kündigungen aus

krankheitsbedingten Gründen aus. Eine Anzeige bei der Agentur für

Arbeit erstattete die Beklagte nicht. Mit Schreiben vom 22.01.2021

kündigte sie das Arbeitsverhältnis des Klägers erneut zum 30.06.2021.

Der Kläger hält beide Kündigungen für unwirksam. Hinsichtlich der

ersten Kündigung fehle es bereits an einer

Massenentlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit gemäß § 17

Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Seine Erkrankungen seien

vollständig ausgeheilt. Die Beklagte hält eine

Massenentlassungsanzeige bei krankheitsbedingten Kündigungen

nicht für erforderlich. Die überdurchschnittlichen Fehlzeiten des

Klägers indizierten eine negative Gesundheitsprognose. Dessen

Ausfallzeiten hätten zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen

und Störungen im Betriebsablauf geführt.

Das LAG Düsseldorf hat der Kündigungsschutzklage stattgegeben.

Beide Kündigungen seien rechtsunwirksam. Die erste Kündigung

scheitere bereits an der fehlenden Massenentlassungsanzeige. Nach

dem Wortlaut, der Systematik und dem Sinn und Zweck des § 17

KSchG bestehe die Anzeigepflicht gegenüber der Agentur für Arbeit

auch bei krankheitsbedingten Massenentlassungen. Die

ausdrückliche Anregung im Gesetzgebungsverfahrens, personen- und

verhaltensbedingte Entlassungen von der Anzeigepflicht

auszunehmen, habe der Gesetzgeber nicht aufgegriffen.

Unabhängig davon seien beide Kündigungen unwirksam, weil sie

nicht die vom Bundesarbeitsgericht aufgestellten Anforderungen für

krankheitsbedingte Kündigungen aufgrund häufiger

Kurzzeiterkrankungen erfüllten. Die konkreten Krankheitszeiten, die

in 2020 wieder abfallen, begründeten die notwendige negative

Gesundheitsprognose nicht. Der Beklagten unzumutbare

wirtschaftliche Belastungen liegen nach Ansicht des LAG nicht vor.

Diese habe nur in einem Jahr Entgeltfortzahlungskosten von mehr

als 42 Tagen aufwenden müssen. Die aufgrund krankheitsbedingter

Ausfälle auch kurzfristig erforderliche Anpassung des Dienstplans

allein begründe keine erhebliche Betriebsablaufstörung. Es handele

sich um eine Maßnahme, die jedem krankheitsbedingten

Arbeitsausfall immanent sei.

Das LAG hat die Revision nicht zugelassen, weil beide Kündigungen

bereits auf der Grundlage der Rechtsprechung des BAG zu häufigen

Kurzzeiterkrankungen unwirksam seien.

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.10.2021, 7 Sa 405/21
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Kapital-

anleger

Prämiensparvertrag: Unwirksame

Zinsanpassungsklausel einer Sparkasse

Eine Klausel in einem Prämiensparvertrag ist unwirksam, wenn sich

das Kreditinstitut darin ein Zinsänderungsrecht vorbehält, wonach es

den Vertragszinssatz durch die Änderung eines Aushangs in seinem

Kassenraum ändern kann. Denn dann seien mögliche Zinsänderungen

nicht ausreichend kalkulierbar, hat der Bundesgerichtshof (BGH) auf

die Musterklage eines Verbraucherschutzverbands entschieden.

Die beklagte Sparkasse schloss seit 1994 mit Verbrauchern so

genannte Prämiensparverträge ab, die eine variable Verzinsung der

Spareinlage und ab dem dritten Sparjahr eine der Höhe nach – bis zu

50 Prozent der jährlichen Spareinlage ab dem 15. Sparjahr –

gestaffelte verzinsliche Prämie vorsehen. In den Vertragsformularen

heißt es unter anderem, dass die Spareinlage variabel verzinst wird. In

den in die Sparverträge einbezogenen "Bedingungen für den

Sparverkehr" heißt es weiter: "Soweit nichts anderes vereinbart ist,

vergütet die Sparkasse dem Kunden den von ihr jeweils durch

Aushang im Kassenraum bekannt gegebenen Zinssatz. Für bestehende

Spareinlagen tritt eine Änderung des Zinssatzes, unabhängig von einer

Kündigungsfrist, mit der Änderung des Aushangs in Kraft, sofern

nichts anderes vereinbart ist."

Der Musterkläger hält die Regelungen zur Änderung des variablen

Zinssatzes für unwirksam und die während der Laufzeit der

Sparverträge von der Musterbeklagten vorgenommene Verzinsung

der Spareinlagen für zu niedrig. Er verfolgt mit seiner

Musterfeststellungsklage sieben Feststellungsziele.

Der BGH hat entschieden, dass die angegriffene Klausel wegen eines

Verstoßes gegen § 308 Nr. 4 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in Bezug

auf die Ausgestaltung der Variabilität der Verzinsung der Spareinlagen

unwirksam und die in den Prämiensparverträgen insoweit

entstandene Regelungslücke durch eine ergänzende

Vertragsauslegung zu schließen ist. Auf die Revision des

Musterklägers hat er das Musterfeststellungsurteil des

Oberlandesgerichts (OLG) aufgehoben, soweit dieses keinen für die

Höhe der variablen Verzinsung maßgebenden Referenzzinssatz

bestimmt hat. Insoweit hat der BGH die Sache zur erneuten

Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.

Darüber hinaus hat er entschieden, dass die Zinsanpassungen von

der Musterbeklagten monatlich und unter Beibehaltung des

anfänglichen relativen Abstands des Vertragszinssatzes zum

Referenzzinssatz (Verhältnismethode) vorzunehmen sind. Er hat

zudem entschieden, dass Ansprüche der Verbraucher auf Zahlung

von weiteren Zinsbeträgen frühestens mit Beendigung der

Sparverträge fällig werden. Die vom Musterkläger verfolgten

Feststellungsziele zu Teilaspekten der Verjährung und Verwirkung

hat er jeweils als unzulässig zurückgewiesen.

Zur Begründung seiner Entscheidung führt der BGH aus, die

angegriffene Klausel enthalte bei der gebotenen objektiven

Auslegung im Zusammenhang mit Ziffer 3.1 der Bedingungen für

den Sparverkehr ein Zinsänderungsrecht der Musterbeklagten,

wonach diese den Vertragszinssatz durch die Änderung eines

Aushangs in ihrem Kassenraum ändern kann. Das OLG habe

zutreffend angenommen, dass die Klausel wegen eines Verstoßes

gegen § 308 Nr. 4 BGB in Bezug auf die Ausgestaltung der

Variabilität unwirksam ist, da sie nicht das erforderliche Mindestmaß

an Kalkulierbarkeit möglicher Zinsänderungen aufweist.

Rechtsfehlerhaft sei es aber davon ausgegangen, es könne einen

Referenzzinssatz deswegen nicht im Wege der ergänzenden

Vertragsauslegung bestimmen, weil im Verfahren über die

Musterfeststellungsklage nicht auszuschließen sei, dass einzelne

Sparverträge individuelle Vereinbarungen enthielten. Solche

Individualvereinbarungen seien nur in den Klageverfahren zwischen

den Verbrauchern und der Musterbeklagten zu berücksichtigen und

schlössen die Bindungswirkung des Musterfeststellungsurteils, nicht

aber die Vornahme einer ergänzenden Vertragsauslegung im

Musterfeststellungsverfahren aus, so der BGH hierzu.

Nach dem Konzept der auf ein langfristiges Sparen angelegten

Sparverträge sei es interessengerecht, einen Zinssatz für langfristige

Spareinlagen als Referenz für die Verzinsung der Spareinlagen

heranzuziehen. Da das OLG – von seinem rechtlichen Standpunkt

aus folgerichtig – bislang keine Feststellungen zu einem geeigneten

Referenzzinssatz getroffen hat, müsse es dies nach

Zurückverweisung des Musterverfahrens nachholen. Die

Zinsanpassungen seien nach der gebotenen ergänzenden

Vertragsauslegung in einem monatlichen Rhythmus vorzunehmen,

weil der für langfristige Spareinlagen in Betracht kommende

Referenzzinssatz in der von der Deutschen Bundesbank erhobenen

Zinsstatistik monatlich veröffentlicht wird.
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Im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung sei weiter davon

auszugehen, dass bei den Zinsanpassungen der anfängliche relative

Abstand des Vertragszinssatzes zum Referenzzinssatz beizubehalten

sei. Nur eine solche Auslegung gewährleiste, dass das Grundgefüge

der Vertragskonditionen über die gesamte Laufzeit der Sparverträge

erhalten bleibt, sodass günstige Zinskonditionen günstig und

ungünstige Zinskonditionen ungünstig bleiben.

Rechtsfehlerfrei habe das OLG festgestellt, dass die Ansprüche der

Verbraucher auf weitere Zinsbeträge aus den Sparverträgen

frühestens ab dem Zeitpunkt der Vertragsbeendigung fällig werden.

Die in einem Sparguthaben enthaltenen Zinsen unterlägen derselben

Verjährung wie das angesparte Kapital. Das gelte auch für den

Verbrauchern bislang nicht gutgeschriebene Zinsbeträge. Die

Möglichkeit der Verbraucher, vor Vertragsbeendigung eine Gutschrift

von weiteren Zinsbeträgen einzuklagen, bewirkt laut BGH keine

Vorverlagerung der Fälligkeit des Anspruchs auf Auszahlung der

weiteren Zinsbeträge. Der rechtlich nicht vorgebildete Verbraucher,

auf den bei der Auslegung der in den Sparverträgen getroffenen

Abreden abzustellen sei, erwarte aufgrund der vertraglichen

Absprache über die Zinskapitalisierung, dass die Bank die vertraglich

geschuldeten Zinsen auch dann am Ende eines Geschäftsjahres dem

Kapital zuschlägt, wenn er sein Sparbuch nicht zum Nachtrag vorlegt.

Dieser berechtigten Erwartung widerspräche es, wenn der Anspruch

auf Auszahlung der weiteren Zinsbeträge bei Vertragsbeendigung

deswegen bereits verjährt wäre, weil der Anspruch auf Erteilung einer

korrekten Zinsgutschrift nicht in einer die Verjährung hemmenden Art

und Weise vom Verbraucher während der Laufzeit des Sparvertrags

geltend gemacht worden ist.

Die vom Musterkläger verfolgten Feststellungsziele zu Teilaspekten

der Verjährung und Verwirkung sind laut BGH im

Musterfeststellungsverfahren unzulässig, weil sie nicht

verallgemeinerungsfähig sind. Die Frage, ob ein bestimmter Umstand

geeignet ist, einem Verbraucher Kenntnis oder auf grober

Fahrlässigkeit beruhende Unkenntnis von seinem Anspruch auf

weitere Zinsbeträge zu verschaffen, lasse sich nur individuell abhängig

von der Person des Verbrauchers beantworten. Die Verwirkung eines

Anspruchs wegen der illoyal verspäteten Geltendmachung von

Rechten setze neben einem Zeitmoment ein Umstandsmoment

voraus. Zeit- und Umstandsmoment könnten dabei nicht voneinander

unabhängig betrachtet werden, sondern stehen in einer

Wechselwirkung. Die Frage, ob ein Umstandsmoment vorliegt, das

zusammengenommen mit dem Zeitmoment eine Verwirkung des

Anspruchs des Verbrauchers rechtfertigt, könne daher nur individuell

und nicht in einem Musterverfahren beantwortet werden.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 06.10.2021, XI ZR 234/20

Sparerpauschbetrag: Bundesregierung lehnt

Änderungsvorschlag ab

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab, nicht genutzte Teile

des Sparer-Pauschbetrags auf Folgejahre übertragen zu können. Dies

erklärt sie in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/32522) auf eine Kleine

Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/32285).

Beim Sparer-Pauschbetrag, also der Summe von Einnahmen aus

Geldanlagen, die nicht versteuert werden muss, gehe es um die

Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens. Dabei würden im

Zusammenhang mit den Geldanlagen entstehende Werbungskosten

bis zu einer Höhe von 801 Euro pauschal berücksichtigt, ohne dass

Einzelnachweise erbracht werden müssten. Zur Ermittlung des nicht

ausgeschöpften Teils des Pauschbetrags wären aber wiederum

Einzelnachweise erforderlich, führt die Bundesregierung aus. Damit

ginge die Vereinfachungswirkung für Steuerpflichtige und

Verwaltung und damit der Zweck des Pauschbetrags verloren.

Deutscher Bundestag, PM vom 04.10.2021
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Energetische Gebäudesanierung: Neue

Bescheinigungsmuster

Ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) enthält

Muster für die von Fachunternehmen und Personen mit

Ausstellungsberechtigung nach § 88 Gebäudeenergiegesetz (bisher: §

21 Energieeinsparverordnung) auszustellenden Bescheinigungen. Mit

ihnen kann im Rahmen der Einkommensteuererklärung die

steuerliche Förderung für die energetische Gebäudesanierung geltend

gemacht werden.

Für energetische Maßnahmen, mit denen nach dem 31.12.2020

begonnen wurde, ersetzt das aktuelle Schreiben das BMF-Schreiben

vom 31.03.2020 (BStBl I S. 484), wie das Bundesfinanzministerium

mitteilt. In diesen und allen künftigen Fällen seien daher die neuen

Muster zu verwenden. Bescheinigungen, die bis zum Tag der

Veröffentlichung des vorliegenden BMF-Schreibens für nach dem

31.12.2020 begonnene energetische Maßnahmen auf Grundlage der

Muster des BMF-Schreibens vom 31.03.2020 ausgestellt wurden,

behalten laut BMF jedoch ihre Gültigkeit.

Das aktuelle Schreiben steht auf den Seiten des BMF

(www.bundesfinanzministerium.de) als pdf-Datei zum Download

bereit.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 15.10.2021, V C 1 - S

2296-c/20/10003 :004

Dauerhaftes Nutzungsverbot durch

Mehrheitsbeschluss der Wohnungseigentümer ist

rechtswidrig

Wohnungseigentümer können die Nutzung des gemeinschaftlichen

Eigentums mit einem Mehrheitsbeschluss aus Gründen der

Verkehrssicherheit nicht dauerhaft verbieten, wenn infolge des

Verbots auch das Sondereigentum nicht mehr genutzt werden kann.

Dies hält der Bundesgerichtshof (BGH) fest.

Das Verfahren betrifft ein nach dem Wohnungseigentumsgesetz

(WEG) aufgeteiltes, über 40 Jahre altes und stark

sanierungsbedürftiges Parkhaus. Drei der insgesamt elf Ebenen des

Parkhauses stehen als eigene Teileigentumseinheit im

Sondereigentum der Klägerin. Sie vermietet ihre Einheit an ein

benachbartes Hotel. Die übrigen Ebenen mit den Einheiten der

Beklagten sind seit Jahren außer Betrieb. Nachdem das

Bauordnungsamt Nachweise für die Einhaltung der

brandschutztechnischen Mindestanforderungen angefordert hatte,

beschlossen die Wohnungseigentümer mehrheitlich, dass die

Ebenen, die zu der Einheit der Klägerin gehören, nicht mehr genutzt

werden dürfen. Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinschaft eine

Sanierung bereits zu einem früheren Zeitpunkt abgelehnt hatte,

wurde der Klägerin gestattet, die brandschutztechnischen Mängel

selbst und auf eigene Kosten zu beseitigen; erst nach Vorlage

entsprechender Nachweise sollte sie die Nutzung wieder aufnehmen

dürfen.

Die Beschlussmängelklage der Klägerin hat das Amtsgericht

abgewiesen. Ihre Berufung war erfolglos. Mit der von dem

Landgericht zugelassenen Revision hat die Klägerin vor dem BGH

erreicht, dass der Beschluss für ungültig erklärt wird.

Im Grundsatz könnten die Wohnungseigentümer im Rahmen der

ordnungsmäßigen Verwaltung ein auf das gemeinschaftliche

Eigentum bezogenes Nutzungsverbot zum Zweck der

Gefahrenabwehr beschließen, führt der BGH aus. Das komme aber

jedenfalls dann nur aus zwingenden Gründen und in engen Grenzen

in Betracht, wenn dadurch die zweckentsprechende Nutzung des

Sondereigentums eingeschränkt oder – wie hier – sogar vollständig

ausgeschlossen wird. Denn nach der Rechtsprechung des BGH seien

die Wohnungseigentümer verpflichtet, die Behebung gravierender

baulicher Mängel des gemeinschaftlichen Eigentums zu veranlassen,

die eine Nutzung des Sondereigentums zu dem vereinbarten Zweck

erheblich beeinträchtigen oder sogar ausschließen. Sie könnten sich

nicht darauf berufen, dass ihnen die damit einhergehenden Kosten

nicht zuzumuten seien. Dieser Verpflichtung zur Vornahme zwingend

erforderlicher Maßnahmen könnten sich die Wohnungseigentümer

auch nicht durch ein mehrheitlich verhängtes dauerhaftes

Nutzungsverbot entziehen. Als solches wirke sich der angefochtene

Beschluss faktisch aus, weil die Beseitigung der Brandschutzmängel

der Klägerin überantwortet wurde.



November 2021

10

Ein dauerhaftes Nutzungsverbot könnte laut BGH nur dann

rechtmäßig sein, wenn, wie es das Berufungsgericht für richtig hält,

eine Sanierungspflicht der Wohnungseigentümergemeinschaft gemäß

§ 22 Absatz 4 WEG alter Fassung (a.F. –nunmehr § 22 WEG)

ausgeschlossen wäre; dann müsste die Gefahrenabwehr durch

Stilllegung des Gemeinschaftseigentums erfolgen. Der BGH hat nun

geklärt, dass die Sanierungspflichten der Wohnungseigentümer, die

aus der Überalterung beziehungsweise der mangelnden

Instandhaltung des Gebäudes herrühren, durch die genannte

Vorschrift nicht begrenzt werden. Zerstört im Sinne von § 22 Absatz 4

WEG a.F. (nunmehr § 22 WEG) sei ein Gebäude nur dann, wenn seine

Nutzbarkeit durch punktuelle Ereignisse (wie Brand, Überflutung oder

Explosion) wesentlich beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Das ergebe

sich schon aus dem Wortlaut der Norm mit dem Zusammenhang von

Zerstörung, Wiederaufbau und Versicherungsleistung. Nach dem

normalen Sprachgebrauch sei ein Gebäude nur dann zerstört, wenn

seine Nutzbarkeit ganz oder teilweise aufgehoben ist, nicht hingegen

deshalb, weil eine Sanierung hohe Kosten verursacht.

Bestätigt werde diese Sichtweise dadurch, dass das Gebäude "zu mehr

als der Hälfte seines Werts" zerstört sein muss, damit der Anspruch

auf Wiederaufbau ausgeschlossen ist. Bei einem punktuellen Ereignis

wie einem Flutschaden beziehe sich der Wertvergleich auf den realen

Gebäudewert vor und nach der Zerstörung. Bei einem Sanierungsstau

fehle es schon an einem konkreten Zeitpunkt, auf den ein

"Vorher-Nachher-Vergleich" realer Werte bezogen werden könnte.

Auch wenn die Gesetzesmaterialien unergiebig sind, dürften dem

Gesetzgeber bei Abfassung der Norm kurz nach Kriegsende im Jahr

1951 Verschlechterungen von Gebäuden durch Bombenangriffe und

damit durch punktuelle Ereignisse vor Augen gestanden haben.

Eine analoge Anwendung der Norm scheidet nach Ansicht des BGH

ebenfalls aus. Das Gesetz enthalte schon keine planwidrige

Regelungslücke. Der in § 22 Absatz 4 WEG a.F. geregelte Ausschluss

des Wiederaufbaus stehe in engem Zusammenhang mit der

Aufhebung der Gemeinschaft, die das Gesetz grundsätzlich

ausschließt (§ 11 WEG a.F.). Eine erleichterte Aufhebung der

Gemeinschaft bei Überalterung des Gebäudes oder Unrentabilität der

Sanierung sei im jüngsten Gesetzgebungsverfahren ausgiebig

diskutiert worden, ohne dass dies in der zum 01.12.2020 in Kraft

getretenen Neufassung des WEG aufgegriffen worden wäre. Die

begrenzte Lebensdauer von Gebäuden könnte zwar auf

rechtspolitischen Handlungsbedarf schließen lassen; eine planwidrige

Regelungslücke sei aber nicht erkennbar, nachdem der Gesetzgeber in

Kenntnis des Problems von einer Neuregelung abgesehen hat.

Zudem lasse sich die Zerstörung eines Gebäudes auch nicht – wie es

eine Analogie weiter voraussetzte – mit einem Sanierungsstau

vergleichen. Gerade Brandschutzmängel, marode Leitungen oder

energetische Defizite ließen sich bei älteren Gebäuden häufig nur

mit sehr hohem Sanierungsaufwand beheben; trotzdem könne sich

eine Sanierung als rentabel erweisen. Erst recht lasse sich die

Angemessenheit der Rechtsfolge des § 22 Absatz 4 WEG a.F. bei

einem Sanierungsstau bezweifeln. Insbesondere bei Wohngebäuden

erscheine es nämlich wenig überzeugend, einen Mehrheitsbeschluss

über die Sanierung ab Erreichen einer Wertgrenze zu untersagen,

obwohl die Mehrheit der Wohnungseigentümer die Nutzbarkeit ihrer

Wohnungen dauerhaft sicherstellen möchte. Die mit dem

Ausschluss des Wiederaufbaus zusammenhängende rechtspolitische

Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die Gemeinschaft

gegen den Willen einzelner Wohnungseigentümer beendet werden

kann, dürfe nicht durch richterliche Rechtsfortbildung, sondern nur

durch den Gesetzgeber entschieden werden. In diesem Verfahren sei

ohnehin nicht die Aufhebung der Gemeinschaft, sondern allein die

Wirksamkeit eines dauerhaften Nutzungsverbots zu beurteilen

gewesen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 15.10.2021, V ZR 225/20
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Angestellte

COVID-19-Quarantäne: Nichtanrechnung auf Urlaub

nur mit ärztlicher Bescheinigung der

Arbeitsunfähigkeit

Muss man sich während seines Urlaubs aufgrund einer Infizierung mit

COVID-19 und einer Anordnung des Gesundheitsamtes in

Quarantäne begeben, so hat man gegenüber dem Arbeitgeber nur

dann einen Anspruch auf Nachgewährung von Urlaubstagen, wenn

man sich hat ärztlich bescheinigen lassen, dass die Infektion zu einer

Arbeitsunfähigkeit führte. Dies stellt das Landesarbeitsgericht (LAG)

Düsseldorf klar.

Die Klägerin befand sich vom 10.12.2020 bis zum 31.12.2020 in

bewilligtem Erholungsurlaub. Nach einem Kontakt mit ihrer mit

COVID-19 infizierten Tochter ordnete das Gesundheitsamt zunächst

eine häusliche Quarantäne bis zum 16.12.2020 an. Bei einer Testung

am 16.12.2020 wurde bei der Klägerin eine Infektion mit COVID-19

festgestellt. Daraufhin ordnete das Gesundheitsamt für die Klägerin

am 17.12.2020 häusliche Quarantäne vom 06.12.2020 bis zum

23.12.2020 an. Der Bescheid enthielt den Hinweis, dass die Klägerin

als Kranke im Sinne des § 2 Nr. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

anzusehen sei. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch einen

Arzt ließ sich die Klägerin nicht ausstellen.

Sie verlangt von ihrer Arbeitgeberin die Nachgewährung von zehn

Urlaubstagen für die Zeit vom 10.12.2020 bis 23.12.2020. Sie meint,

diese seien wegen der durch das Gesundheitsamt verhängten

Quarantäne nicht verbraucht. Die Arbeitgeberin ist der Ansicht, dass

sie den Urlaubsanspruch der Klägerin auch in diesem Zeitraum erfüllt

habe. Der Landschaftsverband lehne in derartigen Fällen

Erstattungsanträge mit der Begründung ab, dass für bereits

genehmigten Urlaub kein Verdienstausfall entstehe und die

Voraussetzung für eine Erstattung nach dem IfSG deshalb nicht erfüllt

sei.

Die Klage hatte weder in erster noch in zweiter Instanz Erfolg. Das

LAG Düsseldorf verweist auf die gesetzliche Regelung in § 9

Bundesurlaubsgesetz (BUrlG). Die Vorschrift unterscheide zwischen

Erkrankung und darauf beruhender Arbeitsunfähigkeit. Beide Begriffe

seien nicht gleichzusetzen. Danach erfordere die Nichtanrechnung

der Urlaubstage bei bereits bewilligtem Urlaub, dass durch ein

ärztliches Zeugnis nachgewiesen ist, dass aufgrund der Erkrankung

Arbeitsunfähigkeit gegeben ist. Daran fehle es hier. Aus dem

Bescheid des Gesundheitsamts ergebe sich lediglich, dass die

Klägerin an COVID-19 erkrankt war. Eine Beurteilung der

Arbeitsfähigkeit der Klägerin durch einen Arzt sei nicht

vorgenommen worden.

Eine analoge Anwendung der eng begrenzten Ausnahmevorschrift

des § 9 BUrlG komme nicht in Betracht, so das LAG weiter. Nach der

Konzeption des BUrlG fielen urlaubsstörende Ereignisse als Teil des

persönlichen Lebensschicksals grundsätzlich in den Risikobereich des

einzelnen Arbeitnehmers. Eine Analogie komme nur in Betracht,

wenn generell und nicht nur im konkreten Einzelfall eine

COVID-19-Infektion zu Arbeitsunfähigkeit führt. Dies sei indes nicht

der Fall. Eine Erkrankung mit COVID-19 führe zum Beispiel bei einem

symptomlosen Verlauf nicht automatisch zu einer

Arbeitsunfähigkeit. Es liege damit bei einer COVID-19-Infektion

keine generelle Sachlage vor, die eine entsprechende Anwendung

des § 9 BUrlG rechtfertigt.

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.10.2021 - 7 Sa

857/21

Anspruch auf betriebliche Altersversorgung:

Wirksamkeit einer Altersklausel in einer

Versorgungsordnung

Eine Versorgungsregelung kann wirksam Beschäftigte von

Leistungen der betrieblichen Altersversorgung ausschließen, die bei

Beginn des Arbeitsverhältnisses das 55. Lebensjahr bereits vollendet

haben. Diese Höchstaltersgrenze stellt weder eine ungerechtfertigte

Benachteiligung wegen des Alters noch eine solche wegen des

weiblichen Geschlechts dar, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG)

entschieden hat.
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Die im Juni 1961 geborene Klägerin ist seit dem 18.06.2016 bei der

Beklagten tätig. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung

richten sich nach den Versorgungsregelungen einer

Unterstützungskasse. Danach ist Voraussetzung für eine Versorgung,

dass der oder die Beschäftigte bei Beginn des Arbeitsverhältnisses das

55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Diese Regelung hält die

Klägerin für unwirksam. Die Vorinstanzen haben die Klage

abgewiesen.

Die Revision der Klägerin hatte vor dem BAG keinen Erfolg. Die in der

Versorgungsregelung vorgesehene Altersgrenze sei nicht als

unzulässige Altersdiskriminierung nach § 7 Absatz 1 Allgemeines

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) unwirksam. Vielmehr sei sie nach §

10 AGG gerechtfertigt und zwar auch unter Berücksichtigung der

Anhebung der Regelaltersgrenze auf die Vollendung des 67.

Lebensjahres nach § 35 Satz 2 SGB VI. Mit der Altersgrenze wird laut

BAG ein legitimes Ziel verfolgt. Sie sei angemessen und erforderlich.

Die gewählte Altersgrenze führe auch nicht zu einer unzulässigen

mittelbaren Benachteiligung von Frauen wegen ihres Geschlechts,

sodass daraus ebenfalls keine Unangemessenheit abgeleitet werden

kann. Ein durchschnittliches Erwerbsleben dauere ungefähr 40 Jahre

und der durch die Altersgrenze betroffene Teil eines solchen

Erwerbslebens dürfe nicht unangemessen lang sein. Nach den

Statistiken der Deutschen Rentenversicherung hätten im Jahr 2019

den Versicherungsrenten in Deutschland durchschnittlich 39,0

Versicherungsjahre zugrunde gelegen. Bei den Frauen habe sich diese

Zahl auf 36,5, bei den Männern auf 41,9 Versicherungsjahre belaufen.

Dieser Unterschied sei nicht so groß, dass Frauen durch die

Auswirkungen der Altersgrenze unangemessen benachteiligt sind.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21.09.2021, 3 AZR 147/21

Kirchensteuer bei Erstattung durch Arbeitnehmer

aufgrund Rückgriffsanspruchs kein

Sonderausgabenabzug

Kirchensteuerbeträge, für die der Arbeitgeber in Haftung genommen

wurde und die der Arbeitnehmer aufgrund eines Rückgriffsanspruchs

erstattet hat, können von diesem nicht als Sonderausgaben

abgezogen werden. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Münster klar.

Der Kläger ist Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH. Im

Rahmen einer bei der GmbH durchgeführten

Lohnsteueraußenprüfung wurde festgestellt, dass er im Jahr 2014

eine bislang nicht der Lohnsteuer unterworfene Sachzuwendung

erhalten hatte. Das Finanzamt nahm daraufhin die GmbH gemäß §

42d Einkommensteuergesetz (EStG) für Lohnsteuer und

Kirchensteuer in Haftung. Der Kläger erstattete der GmbH den

Haftungsbetrag im Jahr 2017 zur Erfüllung eines Regressanspruchs.

Im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung für 2017 machten der

Kläger und seine ebenfalls klagende Ehefrau den in der Zahlung

enthaltenen Kirchensteuerbetrag als Sonderausgaben geltend. Das

Finanzamt lehnte den Sonderausgabenabzug ab, weil der Kläger

nicht als Steuerschuldner, sondern aufgrund eines zivilrechtlichen

Anspruchs gezahlt habe.

Das FG Münster hat die Klage abgewiesen. Gemäß § 10 Absatz 1

Satz 1 Nr. 4 EStG seien als Kirchensteuern nur solche Leistungen

abzugsfähig, die von öffentlich-rechtlich anerkannten

Religionsgemeinschaften von ihren Mitgliedern aufgrund

gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden. Der

Sonderausgabenabzug setze daher voraus, dass der Steuerpflichtige

die Kirchensteuer selbst schuldet.

Im Streitfall habe der Kläger die Zahlung nicht aufgrund seiner

Mitgliedschaft in einer Kirche geleistet, sondern aufgrund eines

zivilrechtlichen Anspruchs seiner Arbeitgeberin. Bei der

Lohnsteuer-Entrichtungsschuld habe es sich um eine fremde und

nicht um eine persönliche Kirchensteuerschuld des Klägers

gehandelt.

Der Bundesfinanzhof hat nunmehr im Verfahren über die von den

Klägern erhobene Nichtzulassungsbeschwerde die Revision

zugelassen. Diese ist dort unter dem Aktenzeichen X R 16/21

anhängig.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 23.06.2020, 12 K 3738/19 E, nicht

rechtskräftig
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Familie und

Kinder

Kein Pflegegeld bei länger als 28 Tage dauernder

stationärer Behandlung

Für die Dauer einer länger als 28 Tage dauernden stationären

Behandlung eines behinderten Kindes ist kein Pflegegeld zu gewähren.

Das hat das Sozialgericht (SG) Osnabrück entschieden.

Die Klägerin, ein 2008 geborenes Mädchen, leidet an Trisomie 21,

einer Darmerkrankung und einem angeborenen Herzfehler. Für sie

wurde der Pflegegrad 4 anerkannt, und sie bezog Pflegegeld für die

häusliche Pflege durch ihre Eltern. Von September 2017 bis August

2018 wurde das Mädchen in einem Herzzentrum stationär behandelt.

Für die ersten 28 Tage des Krankenhausaufenthaltes zahlte die

beklagte Pflegeversicherung Pflegegeld, für den Zeitraum darüber

hinaus nicht. Die Pflegekasse verwies darauf, dass Pflegegeld nur für

28 Tage gezahlt werden, weil danach von Gesetzes wegen das Ruhen

angeordnet sei (§ 34 Absatz 2 Satz 2 sozialgesetzbuch XI – SGB XI).

Demgegenüber hat das durch seine Eltern vertretene Mädchen im

Klageverfahren geltend gemacht, wegen der Komplexität seiner

Erkrankung und der erwarteten Spenderherzoperation sei eine

ständige Präsenz der pflegenden Eltern erforderlich gewesen. Die

gesetzliche Regelung würdige individuelle Umstände nicht. Faktisch

hätten seine Eltern die eigentlich dem Krankenhaus obliegende Pflege

übernommen.

Das SG Osnabrück hat dagegen die Entscheidung der Pflegekasse

bestätigt, da die Regelung des § 34 Absatz 2 Satz 2 SGB XI

anzuwenden sei. Hiernach werde Pflegegeld nur für vier Wochen eines

stationären Krankenhausaufenthalts gezahlt; dann ruhe der Anspruch.

Das Gericht hat darauf hingewiesen, dass nach dem Willen des

Gesetzgebers so eine Doppelzahlung vermieden werden solle. Denn

ein objektiver Pflegebedarf an häuslicher Pflege bestehe nicht parallel

bei stationärer Versorgung. Würde also – über die vier Wochen hinaus

– während des Krankenhausaufenthaltes Pflegegeld gezahlt, käme es

zumindest finanziell zu einer doppelten Leistung. Individuelle

Umstände berücksichtigt das Gesetz nicht. Das gilt nach der Ansicht

des Gerichts auch dann, wenn wie im zu entscheidenden Fall

nachvollziehbar ist, dass eine Präsenz der Pflegeperson bei dem

Pflegebedürftigen notwendig ist. Auch eine Minderjährigkeit,

Behinderung des Pflegebedürftigen oder ein langer

Krankenhausaufenthalt führten zu keiner anderen Einschätzung.

Anders als die Klägerin ist das SG davon ausgegangen, dass auch der

Weg einer analogen Rechtsanwendung versperrt ist. Denn durch die

ausdrückliche Regelung des § 34 Absatz 2 S. 2 SGB XI bestehe die

dafür erforderliche Regelungslücke gerade nicht.

Sozialgericht Osnabrück, Urteil vom 07.09.2021, S 14 P 16/19, noch

nicht rechtskräftig

Vaterschaftsanerkennung bei persönlichen

Beziehungen zwischen Vater und Kind nicht

rechtsmissbräuchlich

Die Anerkennung der Vaterschaft eines nichtdeutschen Kindes durch

einen Vater deutscher Staatsangehörigkeit erfolgt "nicht gezielt

gerade zu dem Zweck", die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen

für Einreise und Aufenthalt zu schaffen, wenn sie auch der

Begründung, Fortsetzung oder Vertiefung einer

Eltern-Kind-Beziehung dient. Das hat das Bundesverwaltungsgericht

(BVerwG) entschieden.

Der Kläger ist deutscher Staatsangehöriger und Beamter im Dienst

des Auswärtigen Amtes, der an verschiedenen Botschaften

eingesetzt war. Er ist im Rechtssinne Vater von neun Kindern, deren

leiblicher Vater er nach seinen Angaben ist. Drei dieser Kinder sind

aus der Ehe mit einer japanischen Staatsangehörigen

hervorgegangen. Bei sechs weiteren Kindern aus verschiedenen

Beziehungen, mit denen er teils zusammenlebt oder denen er

Unterhalt gewährt, hat er die Vaterschaft anerkannt. Während

seines Dienstes in Kamerun lernte er den 2001 geborenen Sohn einer

kamerunischen Staatsangehörigen kennen. Ende 2016 erkannte er

dessen Vaterschaft notariell an. Die Botschaft der Bundesrepublik

Deutschland in Kamerun lehnte es in der Folgezeit ab, die

Zustimmungserklärung der Mutter zur Vaterschaftsanerkennung zu

beurkunden, und stellte mit dem angefochtenen Bescheid vom April

2018 fest, dass diese Zustimmungserklärung missbräuchlich sei (§

85a Aufenthaltsgesetz in Verbindung § 1597a Bürgerliches

Gesetzbuch – BGB).
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Die hiergegen gerichtete Klage hat das Verwaltungsgericht

abgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat der Berufung des

Klägers stattgegeben, weil die Vaterschaftsanerkennung nicht

missbräuchlich (§ 1597a Absatz 1 BGB) sei. Nicht zuletzt aus

verfassungsrechtlichen Gründen sei ein enges Verständnis einer

"missbräuchlichen" Vaterschaftsanerkennung geboten; eine solche

liege nur vor, wenn der alleinige Zweck der Anerkennung darin

bestehe, die rechtlichen Voraussetzungen für eine ansonsten

verwehrte Einreise beziehungsweise einen ansonsten verwehrten

Aufenthalt zu schaffen. Anhaltspunkte, die im Fall für eine rein

aufenthaltsrechtlich motivierte Vaterschaftsanerkennung durch den

Kläger sprechen könnten, seien durch gewichtige Umstände, unter

anderem das Bestehen persönlicher Bindungen, entkräftet. Mit ihrer

Revision hat die Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht, für die

Annahme einer "missbräuchlichen", auf die aufenthaltsrechtlichen

Folgen gerichteten Vaterschaftsanerkennung sei ausreichend, dass der

aufenthaltsrechtliche Zweck ein prägender sei.

Das BVerwG hat die Revision zurückgewiesen. Die Anerkennung der

Vaterschaft eines minderjährigen Kindes nichtdeutscher

Staatsangehörigkeit durch einen deutschen Staatsangehörigen zeitige

zwangsläufig (auch) aufenthaltsrechtliche Wirkungen. Diese dürfe ein

die Vaterschaft Anerkennender auch wollen und bezwecken. Im Sinne

des § 1597a Absatz 1 BGB "nicht gezielt gerade zu dem Zweck"

solcher aufenthaltsrechtlichen Wirkungen erfolge eine

Vaterschaftsanerkennung jedenfalls dann, wenn mit ihr ein über die

aufenthaltsrechtlichen Wirkungen hinausgehender, rechtlich

anzuerkennender Zweck verfolgt wird. Dieser Zweck müsse auf die

Begründung, Fortsetzung oder Vertiefung einer Eltern-Kind-Beziehung

bezogen sein. Aus der Vaterschaftsanerkennung resultierende Rechte

und Pflichten müsse der Anerkennende auch tatsächlich wahrnehmen

("leben") wollen.

Das konkrete Maß der tatsächlichen Wahrnehmung hat laut BVerwG

die Vielfalt grundrechtlich geschützter Möglichkeiten zu

berücksichtigen, Eltern-Kind-Beziehungen autonom und

weitestgehend frei von staatlichen Vorgaben auszugestalten; es gebe

kein staatlich vorgeprägtes Bild eines Eltern-Kind-Verhältnisses. Ein

solches, auch erst anzustrebendes Verhältnis umfasse indes

notwendig auch Elemente von elterlicher Verantwortung, ohne dass

diese in allen Dimensionen wahrgenommen werden muss. Eine

häusliche Gemeinschaft sei nicht erforderlich; auch eine

geistig-emotionale Nähebeziehung könne ausreichen. Ob diese

Voraussetzungen gegeben sind, habe die Ausländerbehörde aufgrund

einer umfassenden Würdigung der Umstände des konkreten

Einzelfalles zu beurteilen.

Nach diesen Grundsätzen habe das OVG im Ergebnis zutreffend

verfahrensfehlerfrei die Fortführung und Vertiefung einer

Eltern-Kind-Beziehung im Bundesgebiet als Zweck der

Vaterschaftsanerkennung gesehen.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 24.06.2021, BVerwG 1 C

30.20

Kindergeld: Anspruch auch für krankes

ausbildungswilliges Kind

Ein Anspruch auf Zahlung von Kindergeld besteht nach § 32 Absatz 4

Satz 1 Nr. 2c Einkommensteuergesetz (EStG) auch dann, wenn ein

Kind krankheitsbedingt eine begonnene Berufsausbildung abbricht,

sich infolge der Erkrankung nicht um einen neuen Ausbildungsplatz

bemühen kann, aber ausbildungswillig ist. Dies hat das Finanzgericht

(FG) Schleswig-Holstein entschieden.

In dem Urteil heißt es, dass ein Kind sowohl das subjektive als auch

das objektive Tatbestandsmerkmal des § 32 Absatz 4 Satz 1 Nr.2c

EStG erfüllt, wenn es krankheitsbedingt eine begonnene

Berufsausbildung abbricht, sich infolge der Erkrankung nicht um

einen neuen Ausbildungsplatz bemühen kann, aber ausbildungswillig

ist.

Auf die von der Familienkasse eingelegte

Nichtzulassungsbeschwerde hat der Bundesfinanzhof (BFH) die

Revision zugelassen. Das Revisionsverfahren ist beim BFH unter dem

Aktenzeichen III R 52/20 anhängig.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 06.01.2020, 2 K 91/19,

nicht rechtskräftig
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